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Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Ortsbeirat Kleinlinden 22.09.2021 Entscheidung 
 
 

Betreff: 
Campingplatznutzer  
- Antrag des Ortsvorstehers vom 04.09.2021 - 
 
 

Antrag: 
Der Magistrat wird gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass die Nutzer des städtischen 
Campingplatzes vom Pächter nachhaltig wirksam darauf hingewiesen werden, dass sie  
 
1. ihre Kraftfahrzeuge nicht auf den außerhalb des Campingplatz gelegenen 

Parkflächen des TSV 1889 Kleinlinden abstellen dürfen 
und  
 
2.  die Sportanlagen des TSV 1889 Kleinlinden nicht unerlaubt betreten und benutzen 

dürfen.  
 
 

Begründung: 
Wie der E-Mail des Vorsitzenden des TSV 1889 Kleinlinden Gerhard Kerzmann vom 
18.07.2021 inklusive der dort angehängten Fotos zu entnehmen ist, wird der TSV durch 
die Nutzer des städtischen Campingplatzes seit längerer Zeit trotz mehrfacher 
Interventionen beim Pächter fortlaufend in seinen Eigentumsrechten beschnitten, was zu 
erheblichen Störungen des Trainings- und Sportbetriebes (Parkplätze) und Kosten 
(Zaunanlage, Beschädigung des Kunstrasenplatzes) geführt hat. Bevor der Verein 
juristische und andere für alle Seiten mit erheblichen Kosten verbundene Schritte einleiten 
muss, sollte der Magistrat durch entsprechende Auflagen für den Pächter dafür sorgen, 
dass in Zukunft weder die Parkplätze noch die Sportanlagen des TSV 1889 Kleinlinden 
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unbefugt durch die Nutzer des städtischen Campingplatzes in Anspruch genommen 
werden. 
 
 
Gez. 
 
Dr. Klaus Dieter Greilich  
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